
1

1. Verträge über soziale Dienstleistungen, einschließlich der Bereitstellung und Vermietung von   
	 Sozialwohnungen,	der	Kinderbetreuung	oder	der	Unterstützung	von	dauerhaft	oder		 	 	
	 vorübergehend	hilfsbedürftigen	Familien	oder	Personen,	einschließlich	Langzeitpflege.

2. Verträge über Gesundheitsdienstleistungen, die von Angehörigen der Gesundheitsberufe   
	 gegenüber	Patienten	erbracht	werden,	um	deren	Gesundheitszustand	zu	beurteilen,	zu	erhalten		
 oder wiederherzustellen, einschließlich der Verschreibung, Abgabe und Bereitstellung von   
	 Arzneimitteln	und	Medizinprodukten.

3.	Verträge	über	Glücksspiele,	die	einen	geldwerten	Einsatz	verlangen,	einschließlich	Lotterien,		 	
	 Glücksspiele	in	Spielkasinos	und	Wetten.

4.	Verträge	über	Finanzdienstleistungen	(jede	Bankdienstleistung	sowie	jede	Dienstleistung	im		 	
	 Zusammenhang	mit	einer	Kreditgewährung,	Versicherung,	Altersversorgung	von	Einzelpersonen,		
	 Geldanlage	oder	Zahlung).

5.	Verträge	über	die	Begründung,	den	Erwerb	oder	die	Übertragung	von	Eigentum	oder	anderen		
	 Rechten	an	Immobilien.

6. Verträge über den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden  
	 Gebäuden	oder	die	Vermietung	von	Wohnraum.

7.	Verträge,	die	Pauschalreisen	betreffen.

8.	Teilzeitnutzungsverträge,	Verträge	über	langfristige	Urlaubsprodukte	und	Wiederverkaufs-	und		
	 Tauschverträge.

9.	Verträge,	die	per	Gesetz	in	Form	einer	notariellen	Urkunde	geschlossen	werden	müssen.

10.	 Verträge	über	die	Lieferung	von	Lebensmitteln,	Getränken	oder	sonstigen	Haushaltsgegenständen		
	 	 des	täglichen	Bedarfs,	die	am	Wohnsitz,	am	Aufenthaltsort	oder	am	Arbeitsplatz	eines			 	
	 	 Verbrauchers	von	einem	Unternehmer	im	Rahmen	häufiger	und	regelmäßiger	Fahrten	geliefert		
	 	 werden.
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11.	 Verträge	über	die	Beförderung	von	Personen.

12.	 Verträge,	die	unter	Verwendung	von	Warenautomaten	oder	automatisierten	Geschäftsräumen		
	 	 geschlossen	werden.

13.	 Verträge,	die	mit	Betreibern	von	Telekommunikationsmitteln	mit	Hilfe	öffentlicher	Fernsprecher		
  zu deren Nutzung geschlossen werden oder die zur Nutzung einer einzelnen von einem   
	 	 Verbraucher	hergestellten	Telefon-,	Internet-	oder	Faxverbindung	geschlossen	werden.

14.	 Verträge,	bei	denen	die	vom	Verbraucher	zu	zahlende	Gegenleistung	50	EUR	nicht	überschreitet,		
	 	 mit	Ausnahme	von	Kaufverträgen	im	Rahmen	von	Haustürgeschäften.
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